
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/5/10 87/14/0104
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1988

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §12 Abs1;

Rechtssatz

Liegen die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug schon für das betre6ende Jahr nicht vor, dann kann die Vorsteuer

nur mit Umsatzsteuerbescheid für dieses Jahr zurückgefordert werden. Es geht in einem solchen Fall nicht an, die

Vorsteuer erst mit dem Umsatzsteuerbescheid für ein späteres Jahr rückzufordern.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1988:1987140104.X06

Im RIS seit

10.05.1988

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1988/5/10 87/14/0104
	JUSLINE Entscheidung


